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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ am 11.03.2008 genehmigt  

(§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 

1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 

NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a  

Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und  

§ 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die  
Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang  

„Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Kultur-

anthropologie/Europäische Ethnologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Kul-

turanthropologie/Europäische Ethnologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hoch-

schuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-
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fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-

schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Kulturanthropolo-

gie/Europäische Ethnologie (Volkskunde; Empirische Kulturwissenschaft) oder in einer fach-

lich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Studien-

gang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außer-

halb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der 

Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

a) Leistungen in den kulturwissenschaftlich arbeitenden Fächern der Geistes- und Sozi- 

alwissenschaften im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter Leis-

tungen entweder in Feldforschungs- oder kulturhistorischen Methoden sowie Leis-

tungen im Bereich der Kulturtheorie im Umfang von insgesamt wenigstens 12 An-

rechnungspunkten, und 

b) Leistungen zu den Grundlagen der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie im 

Umfang von wenigstens 6 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-
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gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte er-

reicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6    8 Punkte, 

2,8 bis 2,7    6 Punkte, 

2,9 bis 2,8    4 Punkte, 

3,0 bis 2,9    2 Punkte, 

4,0 bis 3,0    0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 2Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt; 

f) eine Erklärung, ob die Bewerberin oder der Bewerber den Schwerpunkt „Curriculum 

Visuelle Anthropologie“ zu belegen beabsichtigt. 
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(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 
§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ besonders geeignet ist. 2Die 

Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. im Bereich Methoden oder Kulturtheorie sowie 

Kenntnisse in einem Kerngebiet des Fachs, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 504 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein  

 Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 
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wenig überzeugend   2 Punkte, 

 kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

 
§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 506 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4, 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 
§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 38 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in  

Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      38 Punkte, 

1,2 bis 1,3      36 Punkte, 

1,3 bis 1,4      34 Punkte, 

1,4 bis 1,5      32 Punkte, 

1,5 bis 1,6      30 Punkte, 

1,6 bis 1,7      28 Punkte, 
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1,7 bis 1,8      26 Punkte, 

1,8 bis 1,9      24 Punkte, 

1,9 bis 2,0      22 Punkte, 

2,0 bis 2,1      20 Punkte, 

 2,1 bis 2,2      18 Punkte, 

2,2 bis 2,3      16 Punkte, 

2,3 bis 2,4      14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  12 Punkte, 

2,6 bis 2,5      10 Punkte, 

2,7 bis 2,6       8 Punkte, 

2,8 bis 2,7       6 Punkte, 

2,9 bis 2,8       4 Punkte, 

3,0 bis 2,9       2 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 508 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu fü-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-
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der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. im Bereich Methoden oder Kulturtheorie sowie 

Kenntnisse in einem Kerngebiet des Fachs, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

 
§ 9 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 
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b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 
§ 10 Inkrafttreten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Kunstgeschichte“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Kunstgeschichte“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Kunst-

geschichte“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang 

„Kunstgeschichte“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren 

zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-
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schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Kunstgeschichte oder in 

einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den 

Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen:  

Leistungen in der Kunstgeschichte oder der Kunstwissenschaft im Umfang von wenigstens 

57 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen des Vertiefungsstudiums im Umfang von we-

nigstens 9 Anrechnungspunkten.  
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 
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ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte er-

reicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6    8 Punkte, 

2,8 bis 2,7    6 Punkte, 

 2,9 bis 2,8    4 Punkte, 

3,0 bis 2,9    2 Punkte, 

4,0 bis 3,0    0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 
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§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng-

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht be-

endet hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weite-

ren Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universi-

tät. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Kunstgeschichte“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf fol-

gende Eignungsparameter: 
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a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich mittelalterlicher, neuerer und neu-

ester Kunst unterschiedlicher Gattungen, 

 b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

 c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 
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ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden  

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2. Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 
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oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören vier stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens zwei Mitglieder 

müssen der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat 

der Philosophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die 

des studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommissi-

on ist beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet 

gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 38 Punkte), 
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b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      38 Punkte, 

1,2 bis 1,3      36 Punkte, 

1,3 bis 1,4      34 Punkte, 

1,4 bis 1,5      32 Punkte, 

1,5 bis 1,6      30 Punkte, 

1,6 bis 1,7      28 Punkte, 

1,7 bis 1,8      26 Punkte, 

1,8 bis 1,9      24 Punkte, 

1,9 bis 2,0      22 Punkte, 

2,0 bis 2,1      20 Punkte, 

2,1 bis 2,2      18 Punkte, 

2,2 bis 2,3      16 Punkte, 

2,3 bis 2,4      14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  12 Punkte, 

2,6 bis 2,5      10 Punkte, 

2,7 bis 2,6       8 Punkte, 

2,8 bis 2,7       6 Punkte, 
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2,9 bis 2,8       4 Punkte, 

3,0 bis 2,9       2 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin  

  oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend          4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-
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werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig  zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich mittelalterlicher, neuerer 

und neuester Kunst unterschiedlicher Gattungen, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

 c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b. 
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(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 
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Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c.  die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Lateinische Philologie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Lateinische Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Lateini-

sche Philologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „La-

teinische Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren 

zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-
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schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Lateinische Philologie 

oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und 

für den Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in ei-

nem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der 

Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung 

der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat 

der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

(KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise 

sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

 a) Leistungen in der Lateinischen Philologie  im Umfang von wenigstens 50 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen in der vertieften Grammatik der lateinischen 

Sprache im Umfang von wenigstens 6  Anrechnungspunkten und Leistungen in der 

lateinischen Literatur im Umfang von wenigstens 9 Anrechnungspunkten, oder 

 b) Leistungen in den Altertumswissenschaften im Umfang von wenigstens 54 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen in Lateinischer Philologie im Umfang von we-

nigstens 42 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-
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gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5      10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

3,0 bis 2,9   2 Punkte, 

4,0 bis 3,0   0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

 
(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) Bewerberinnen und Bewerber haben die für den Master-Studiengang erforderlichen 

Kenntnisse in den Alten Sprachen durch Graecum und Latinum nachzuweisen. 
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(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Uni-

versität eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betref-

fenden Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit ei-

ner aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein  

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) ein Nachweis des Graecums und des Latinums; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

 f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Lateinische Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf 

folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein  

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-
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mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

  wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 
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sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 22 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

 e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 531 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 38 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      38 Punkte, 

1,2 bis 1,3      36 Punkte, 

1,3 bis 1,4      34 Punkte, 

1,4 bis 1,5      32 Punkte, 

1,5 bis 1,6      30 Punkte, 

1,6 bis 1,7      28 Punkte, 

1,7 bis 1,8      26 Punkte, 

1,8 bis 1,9      24 Punkte, 

1,9 bis 2,0      22 Punkte, 

2,0 bis 2,1      20 Punkte, 

2,1 bis 2,2      18 Punkte, 

2,2 bis 2,3      16 Punkte, 

2,3 bis 2,4      14 Punkte, 
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2,4 bis einschließlich 2,5  12 Punkte, 

2,6 bis 2,5      10 Punkte, 

2,7 bis 2,6       8 Punkte, 

2,8 bis 2,7       6 Punkte, 

2,9 bis 2,8       4 Punkte, 

3,0 bis 2,9       2 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse       4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

 ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 
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(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.06.  an der Universi-

tät durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem 

angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen.  

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. 9Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 
2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
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2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-
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ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Mittelalter- und Renaissance-Studien“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 

Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 

69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 

NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 

NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 

NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Mittelalter- und Renaissance-Studien“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Mittelal-

ter- und Renaissance-Studien“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Mit-

telalter- und Renaissance-Studien“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschulei-

genes Verfahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-
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fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-

schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Mittelalter- und Renais-

sance-Studien oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abge-

schlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden 

worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 

1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-

desrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bil-

dungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der aus-

ländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis der folgenden Leistungen: 

Leistungen von insgesamt wenigstens 50 Anrechnungspunkten in Geschichte, Deutscher 

Philologie, Lateinischer Philologie des Mittelalters, Lateinischer Philologie des Mittelalters 

und der Neuzeit, Klassischer Lateinischer Philologie, Mittelalter- und Renaissancestudien 

oder in vergleichbar interdisziplinär ausgerichteten mediävistisch und frühneuzeitlich gepräg-

ten Studienangeboten, davon: 

 a) Leistungen in Mittelalter- und Renaissance-Studien oder vergleichbaren interdiszipli-

när ausgerichteten mediävistisch und frühneuzeitlich geprägten Studienangeboten im 

Umfang von wenigstens 40 Anrechnungspunkten,  

 b) Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in Geschichte des Mittelalters oder der Frühen Neuzeit im Um-

fang von insgesamt wenigstens 20 Anrechnungspunkten,  
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c) Leistungen in der Deutschen Philologie im Umfang von 40 Anrechnungspunk-

ten,darunter Leistungen in der Germanistischen Mediävistik im Umfang von wenigs-

tens 20 Anrechnungspunkten, oder 

 d) Leistungen in der Lateinischen Philologie im Umfang von 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in der Lateinischen Philologie des Mittelalters und der Neuzeit 

oder der Lateinischen Philologie des Mittelalters im Umfang von wenigstens 20 An-

rechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

 3,0  bis 2,9  4 Punkte, 

4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

  nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 
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für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen über ausreichende Kenntnisse des Lateinischen 

verfügen. 2Der Nachweis erfolgt durch das Kleine Latinum oder eine entsprechende univer-

sitäre Prüfung. 3Der Nachweis nach Satz 2 ist bis zum Beginn des dritten Fachsemesters zu 

erbringen; die Einschreibung ist bis zum Nachweis der Leistung auflösend bedingt. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 
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 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) ein Nachweis über die erforderlichen Lateinkenntnisse; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

f) eine Erklärung, welchen Studienschwerpunkt die Bewerberin oder der Bewerber auf 

Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Mittelalter- und Renaissance-Studien“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung 

erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich der wissenschaftlichen Grundla-

gen auf dem Gebiet des angestrebten Studienschwerpunktes, 

b) bisherige fachübergreifende Erfahrungen auf dem Gebiet der mediävistischen und 

frühneuzeitlichen Forschung, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 
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(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden  

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

 gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 
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 b) Je nach Art und Umfang der Erfahrungen werden der Bewerberin oder dem Bewer- 

  ber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Erfahrungen sind 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

 kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

 überzeugend      4 Punkte, 

 wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 543 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

 a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

 a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 57 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 
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teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 1,0 bis 1,2      57 Punkte, 

1,2 bis 1,3      54 Punkte, 

1,3 bis 1,4      51 Punkte, 

1,4 bis 1,5      48 Punkte, 

1,5 bis 1,6      45 Punkte, 

1,6 bis 1,7      42 Punkte, 

1,7 bis 1,8      39 Punkte, 

1,8 bis 1,9      36 Punkte, 

1,9 bis 2,0      33 Punkte, 

2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

 sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 
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befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Erfahrungen werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 Die Erfahrungen sind: 

 sehr überzeugend     6 Punkte, 

 überzeugend      4 Punkte, 

 wenig überzeugend     2 Punkte, 

 kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

 sehr überzeugend     6 Punkte, 

 überzeugend       4 Punkte, 

 wenig überzeugend     2 Punkte, 

 kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 
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§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh- 

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der wissenschaftlichen 

Grundlagen auf dem Gebiet des angestrebten Studienschwerpunktes, 

b) bisherige fachübergreifende Erfahrungen auf dem Gebiet der mediävistischen und 

frühneuzeitlichen Forschung, 

 c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 
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nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
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(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstem die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 

dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Musikwissenschaft“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Musikwissenschaft“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Musik-

wissenschaft“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Mu-

sikwissenschaft“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren 

zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Er-

gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung 

wird nach der besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen 

weniger Bewerberinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-
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schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Musikwissenschaft oder 

in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den 

Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in der Musikwissenschaft im Umfang von wenigstens 54 Anrechnungspunk-

ten, darunter Leistungen in den propädeutischen Fächern Satzlehre, Paläogra-

phie/Notationskunde und Instrumentenkunde im Umfang von insgesamt wenigstens 15 An-

rechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht 

wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung 

der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Ein-

schlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung 

der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 
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(4) Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5   10 Punkte, 

2,7 bis 2,6    8 Punkte, 

2,8 bis 2,7    6 Punkte, 

2,9 bis 2,8    4 Punkte, 

3,0  bis 2,9   2 Punkte, 

4,0  bis 3,0   0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis von Lateinkenntnissen im Umfang des kleinen 

Latinums oder der Nachweis des Graecums, des Hebraicums, des Sanskriticums, des Ara-

bicums oder des Sinicums. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-
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gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis über die nach § 2 Abs. 6 erforderlichen Sprachkenntnisse; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

f) gegebenenfalls Arbeitszeugnisse und Nachweise praktischer Tätigkeiten oder stu-

dienrelevanter außerhochschulischer Leistungen oder besonderer fachlicher Kennt-

nisse, die über die Eignung für diesen Studiengang besonderen Aufschluss geben 

(z.B. musikalisch-aufführungspraktische Aktivitäten, Sprachkenntnisse, Berufstätig-

keit oder Praktika im Bildungs-, Medien- oder Kulturbereich, Tätigkeit als studenti-

sche Hilfskraft); 

g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 
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(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Musikwissenschaft“ besonders geeignet ist. Die Prüfung erstreckt sich auf 

folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. Kenntnisse der Fachgegenstände und der 

Fachliteratur in mindestens einem der Schwerpunkte Historische Musikwissenschaft, 

Musikethnologie oder Sozialgeschichte der Musik, 

b) musikpraktische Vorbildung und Aktivitäten, 

 c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

 a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität

 eingegangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der  

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 
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Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

  wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der musikpraktischen Vorbildung oder Tätigkeiten werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Erfahrungen bzw. Kenntnisse sind 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

  kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 
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(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 
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e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 38 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

   oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2       38 Punkte, 

1,2 bis 1,3       36 Punkte, 

1,3 bis 1,4       34 Punkte, 

1,4 bis 1,5       32 Punkte, 

1,5 bis 1,6       30 Punkte, 

1,6 bis 1,7       28 Punkte, 

1,7 bis 1,8       26 Punkte, 
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1,8 bis 1,9       24 Punkte, 

 1,9 bis 2,0       22 Punkte, 

2,0 bis 2,1       20 Punkte, 

2,1 bis 2,2       18 Punkte, 

2,2 bis 2,3       16 Punkte, 

2,3 bis 2,4       14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5   12 Punkte, 

2,6 bis 2,5       10 Punkte, 

 2,7 bis 2,6        8 Punkte, 

2,8 bis 2,7        6 Punkte, 

2,9 bis 2,8        4 Punkte, 

3,0 bis 2,9        2 Punkte, 

4,0 bis 3,0        0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse      6 Punkte, 

 gute Kenntnisse       4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse     2 Punkte, 

wenige Kenntnisse      0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der musikpraktischen Vorbildung oder Tätigkeiten werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Erfahrungen bzw. Kenntnisse sind 

sehr überzeugend       6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend      0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend       6 Punkte, 

überzeugend         4 Punkte, 

wenig überzeugend       2 Punkte, 
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kaum überzeugend      0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere Kenntnisse der Fachgegenstände 

und der Fachliteratur in mindestens einem der Schwerpunkte Historische Musikwis-

senschaft, Musikethnologie oder Sozialgeschichte der Musik, 

b) musikpraktische Vorbildung und Aktivitäten, 

c) Studienmotivation. 
2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die 

Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spä-

testens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 
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 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Osteuropäische Geschichte“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 

1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in 

Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Osteuropäische Geschichte“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Osteu-

ropäische Geschichte“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Ost-

europäische Geschichte“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Ver-

fahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-

schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 
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die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Geschichte oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 51 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in mindestens einem Aufbau- oder Vertiefungsmodul aus der mittelal-

terlichen und neueren Geschichte im Umfang von jeweils wenigstens 6 Anrechnungspunk-

ten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, inner-

halb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der 

innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) 

eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leis-

tungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein 

darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Ein-

schlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 
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(4) Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

3,0  bis 2,9  3 Punkte, 

 4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Zugangsvoraussetzung sind ferner ausreichende Kenntnisse in einer osteuropäischen 

Sprache auf dem Niveau der EU Fremdsprachenprüfung „B“ bzw. UNIcert II (in der Regel 

Russisch oder Polnisch). 2Der Nachweis ist bis zum Beginn des zweiten Semesters nach 

Einschreibung zu erbringen; die Einschreibung ist bis zur Erbringung des Nachweises auflö-

send bedingt.  

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-
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werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse einer osteuropäischen Sprache; 

 e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

 f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Osteuropäische Geschichte“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt 

sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. hinsichtlich der Geschichte und Kultur Osteu-

ropas, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 567 

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-
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gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

 e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 57 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in 

Abs. 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 1,0 bis 1,2      57 Punkte, 

1,2 bis 1,3      54 Punkte, 

1,3 bis 1,4      51 Punkte, 

1,4 bis 1,5      48 Punkte, 

1,5 bis 1,6      45 Punkte, 

1,6 bis 1,7      42 Punkte, 

1,7 bis 1,8      39 Punkte, 

1,8 bis 1,9      36 Punkte, 

1,9 bis 2,0      33 Punkte, 
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2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

 sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

 Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend          4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
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3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an 

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Geschichte und Kultur 

Osteuropas, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

 ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine  



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 574 

  besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Philosophie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Philosophie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Philo-

sophie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Phi-

losophie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Fest-

stellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-
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schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Philosophie oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen im Fach Philoso-

phie im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 
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(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

3,0  bis 2,9  2 Punkte, 

4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

 
(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil 

Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 
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§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine  Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht  been-

det hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Philosophie“ besonders geeignet ist. Die Prüfung erstreckt sich auf folgende 

Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse im Fach Philosophie, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 
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c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

 a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 
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(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen  

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

  ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

 Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

 kaum überzeugend 0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-
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wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 38 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 
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(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerbe-

rin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      38 Punkte, 

  1,2 bis 1,3      36 Punkte, 

1,3 bis 1,4      34 Punkte, 

1,4 bis 1,5      32 Punkte, 

1,5 bis 1,6      30 Punkte, 

1,6 bis 1,7      28 Punkte, 

  1,7 bis 1,8      26 Punkte, 

1,8 bis 1,9      24 Punkte, 

1,9 bis 2,0      22 Punkte, 

2,0 bis 2,1      20 Punkte, 

2,1 bis 2,2      18 Punkte, 

2,2 bis 2,3      16 Punkte, 

2,3 bis 2,4      14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  12 Punkte, 

2,6 bis 2,5      10 Punkte, 

2,7 bis 2,6       8 Punkte, 

2,8 bis 2,7       6 Punkte, 

2,9 bis 2,8       4 Punkte, 

3,0 bis 2,9       2 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 
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b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

 sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

 kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-
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gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht 

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse im Fach Philosophie, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-
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zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorge-

zogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Stu-

dierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Be-

stimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-

lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-

nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
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(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

 aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Religionswissenschaft“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 

NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Ver-

bindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 
Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang „Religionswissenschaft“ 
der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Religi-

onswissenschaft“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Re-

ligionswissenschaft“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren 

zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-

schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Religionswissenschaft 

oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und 

für den Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in ei-

nem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der 

Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung 

der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat 

der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

(KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise 

sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in Religionswissenschaft oder in direkt verwandten religionsbezogenen 

Fachdisziplinen wie Indologie, Islamwissenschaft, Iranistik, Theologie, Judaistik, Ethnologie, 

(Religions-)Soziologie, Ägyptologie (o.ä.) im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunk-

ten, darunter Leistungen mit eindeutig erkennbaren inhaltlichen (historischen, empirischen 

oder systematischen) Bezügen zur Religionsthematik im Umfang von wenigstens 36 An-

rechnungspunkten. 3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht 

wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung 
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der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Ein-

schlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung 

der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

 
(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

 2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

 2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

3,0  bis 2,9  3 Punkte, 

4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechti-

gung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an 

einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-

werberinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durch-

führung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der 

Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere 

für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prü-

fungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 
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(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor 

dem Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Religionswissenschaft“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf 

folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, z.B. deutliche religionsgeschichtliche (bzw. religi-

onsempirische) Kompetenzen, systematische Fähigkeiten oder erkennbare termino-

logische Sicherheit, 

 b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

 a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 
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Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

  wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  
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(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

 e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 
§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises 

(max. 57 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      57 Punkte, 

1,2 bis 1,3      54 Punkte, 

1,3 bis 1,4      51 Punkte, 

1,4 bis 1,5      48 Punkte, 

1,5 bis 1,6      45 Punkte, 

1,6 bis 1,7      42 Punkte, 

1,7 bis 1,8      39 Punkte, 

1,8 bis 1,9      36 Punkte, 

1,9 bis 2,0      33 Punkte, 
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2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

 wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
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3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, z.B. deutliche religionsgeschichtliche (bzw. religi-

onsempirische) Kompetenzen, systematische Fähigkeiten oder erkennbare termino-

logische Sicherheit, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

 c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in ei-

nem grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang ver-

tieft, bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses 

vorgezogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der 

Studierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Aus-

wahlgespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die 

Bestimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zuge-

lassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange- 

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine  
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  besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Romanistik“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 

18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Romanistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Roma-

nistik“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Ro-

manistik“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Fest-

stellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 
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§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-

schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Romanistik oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in einem romanistischen Studiengang (z.B. Galloromanistik, Hispanistik, 

Italianistik, Lusitanistik, Romanistik bzw. Romanische Philologie oder ein kulturwissenschaft-

liches Studienfach mit entsprechendem regionalem Schwerpunkt) im Umfang von wenigs-

tens 50 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen in der Sprach- und Literaturwissenschaft 

im Umfang von jeweils wenigstens 6 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-
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gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

3,0  bis 2,9  3 Punkte, 

4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechti-

gung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an 

einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-

werberinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durch-

führung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der 

Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere 

für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prü-

fungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 
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(6) Bewerberinnen und Bewerber müssen über ausreichende Kenntnisse wenigstens einer 

der folgenden romanischen Sprachen verfügen: 

a) Französisch auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen, 

b) Italienisch auf dem Niveau B2+ des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen, 

 c) Portugiesisch auf dem Niveau B2+ des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen oder 

d) Spanisch auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen. 

(7) 1Zugangsvoraussetzung ist ferner der Nachweis von Grundkenntnissen der lateinischen 

Sprache. 2Der Nachweis wird geführt durch das Kleine Latinum oder eine universitäre Prü-

fung über die erforderlichen Kenntnisse. 3Der Nachweis kann ferner durch Schulunterricht 

Latein im Umfang von wenigstens drei Jahren oder bei Beginn des Lateinunterrichts in Se-

kundarstufe im Umgang von wenigstens zwei Jahren mit einer Durchschnittsnote von jeweils 

mindestens 4,0 geführt werden. 

(8) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 
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abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheini-

gung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse in wenigstens einer romanischen Sprache 

gemäß § 2 Abs. 6; 

 e) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der lateinischen Sprache; 

 f) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht be-

endet hat; 

 g) eine Erklärung, welchen Studienschwerpunkt mit ggf. welcher Sprachenkombination 

und welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder der Bewer-

ber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung und im Zusammenhang mit 

den bisherigen einschlägigen Leistungen nach § 2 Abs. 3 zu belegen beabsichtigt. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Romanistik“ besonders geeignet ist. Die Prüfung erstreckt sich auf folgende 

Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 
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sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

 a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

en ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kom-

missionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurtei-

lung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

  sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 
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wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

 sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs.3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 
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§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

 a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

 a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises     

  (max. 57 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-
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nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin  

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      57 Punkte, 

1,2 bis 1,3      54 Punkte, 

1,3 bis 1,4      51 Punkte, 

1,4 bis 1,5      48 Punkte, 

 1,5 bis 1,6      45 Punkte, 

1,6 bis 1,7      42 Punkte, 

1,7 bis 1,8      39 Punkte, 

1,8 bis 1,9      36 Punkte, 

 1,9 bis 2,0      33 Punkte, 

2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

 2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerb- 

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 
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gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

 sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 
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 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in ei-

nem grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang ver-

tieft, bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses 
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vorgezogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der 

Studierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Aus-

wahlgespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die 

Bestimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zuge-

lassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 
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Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 
§ 10 Inkrafttreten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Skandinavistik“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 

18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Skandinavistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Skan-

dinavistik“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang 

„Skandinavistik“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-
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schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Skandinavistik oder in 

einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den 

Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

 a) Leistungen im Fach Skandinavistik  oder in einem anderen literaturwissenschaftli-

chen oder kulturwissenschaftlichen Fach mit erkennbarem fachlichem Bezug zum 

skandinavischsprachigen Raum  im Umfang von wenigstens  50 Anrechnungspunk-

ten, darunter Leistungen in einer der skandinavischen Sprachen (Dänisch, Norwe-

gisch oder Schwedisch) im Umfang von wenigstens  25 Anrechnungspunkten, und 

 b) Leistungen auf dem Gebiet der Älteren Skandinavistik oder dem Gebiet der Neueren 

Skandinavistik im Umfang von wenigstens 21 Anrechnungspunkten. Die Auswahl-

kommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb 

von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, 

der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Aus-
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schlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. Liegt der Nachweis der 

noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachli-

chen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang 

der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 An-

rechnungspunkte beträgt. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

           3,0  bis 2,9  3 Punkte, 

 4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechti-

gung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an 

einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse 

der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prü-

fungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflich-

tung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländi-

scher Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-

Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang frei-

gestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die 

erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremd-

sprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an 

Studienkollegs nachgewiesen haben. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht be-

endet hat; 

 e) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 
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§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem 

Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Skandinavistik“ besonders geeignet ist. Die Prüfung erstreckt sich auf folgen-

de Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. auf dem Gebiet der Literatur- und Kulturwis-

senschaft, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

 c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

 a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-
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ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

 gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

 überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-
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gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises  

(max. 57 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      57 Punkte, 

1,2 bis 1,3      54 Punkte, 

1,3 bis 1,4      51 Punkte, 

1,4 bis 1,5      48 Punkte, 

1,5 bis 1,6      45 Punkte, 

1,6 bis 1,7      42 Punkte, 

1,7 bis 1,8      39 Punkte, 

1,8 bis 1,9      36 Punkte, 

1,9 bis 2,0      33 Punkte, 
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 2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

 2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

 2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

 4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

 wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

 überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
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3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. 6Bei im Ausland ansässigen Bewerberin-

nen oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Video-

konferenz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität 

der Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Ein-

zelheiten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet der Literatur- und 

Kulturwissenschaft, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

 c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in ei-

nem grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang ver-

tieft, bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses 

vorgezogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der 

Studierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Aus-

wahlgespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die 

Bestimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zuge-

lassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 
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 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Slavische Philologie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Slavische Philologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Slavi-

sche Philologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Sla-

vische Philologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren 

zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 627 

schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Slavische Philologie oder 

in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den 

Studiengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: 

 a) Leistungen in der Slavischen Philologie im Umfang von wenigstens 51 Anrech-

nungspunkten, darunter Leistungen in der slavistischen Sprachwissenschaft und in 

der sla-vistischen Literaturwissenschaft im Umfang von jeweils wenigstens 13 An-

rechnungs-punkten, oder 

 b) Leistungen in der Allgemeinen Sprachwissenschaft, der Kulturwissenschaft oder ver-

gleichbaren Disziplinen, die mit einem erkennbaren Bezug auf den slavischsprachi-

gen Raum erbracht worden sind, im Umfang von wenigstens 51 Anrechnungspunk-

ten, darunter Leistungen entweder in der Sprach- oder in der Literaturwissenschaft 

im Umfang von wenigstens 13 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-
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gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 19 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  10 Punkte, 

2,7 bis 2,6   8 Punkte, 

2,8 bis 2,7   6 Punkte, 

2,9 bis 2,8   4 Punkte, 

 3,0  bis 2,9  2 Punkte, 

4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechti-

gung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an 

einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-

werberinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durch-

führung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der 

Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere 

für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prü-

fungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 
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(6) 1Bewerberinnen oder Bewerber um einen Studienplatz müssen Kenntnisse zweier als 

Erst- und als Zweitsprache für das Studium zu wählenden slavischen Sprachen auf dem 

Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens nachweisen. 2Der Nachweis 

über die Sprachkenntnisse darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor dem Eingang 

des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang erlangt worden sein. 3Ausgenommen 

von der Verpflichtung zum Nachweis sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindes-

tens neunmonatigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem Land, in dem die jeweilige sla-

vische Sprache Amtssprache ist, innerhalb der letzten drei Jahre vor Eingang des Antrags 

auf Zulassung. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 27.03.2009/Nr. 8 Seite 630 

 d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse zweier slavischer Sprachen; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht been-

det hat; 

 f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor 

dem Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Slavische Philologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf 

folgende Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. in slavistischer Sprach- und Literaturwissen-

schaft, 

 b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität 

eingegangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-
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chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich- 

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 

Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 
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 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 
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studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

 b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

 e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises   

 (max. 38 Punkte), 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 
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1,0 bis 1,2      38 Punkte, 

1,2 bis 1,3      36 Punkte, 

1,3 bis 1,4      34 Punkte, 

1,4 bis 1,5      32 Punkte, 

1,5 bis 1,6      30 Punkte, 

1,6 bis 1,7      28 Punkte, 

1,7 bis 1,8      26 Punkte, 

1,8 bis 1,9      24 Punkte, 

1,9 bis 2,0      22 Punkte, 

2,0 bis 2,1      20 Punkte, 

2,1 bis 2,2      18 Punkte, 

2,2 bis 2,3      16 Punkte, 

2,3 bis 2,4      14 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  12 Punkte, 

2,6 bis 2,5      10 Punkte, 

2,7 bis 2,6       8 Punkte, 

2,8 bis 2,7       6 Punkte, 

2,9 bis 2,8       4 Punkte, 

3,0 bis 2,9       2 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

 Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 
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 kaum überzeugend     0 Punkte. 

 bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 
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 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere in slavistischer Sprach- und Literatur-  

wissenschaft, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in ei-

nem grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang ver-

tieft, bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses 

vorgezogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der 

Studierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Aus-

wahlgespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die 

Bestimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 
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diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zuge-

lassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
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a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 
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Philosophische Fakultät: 
Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 14.01.2009 und des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 28.01.2009 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ord-

nung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Mas-

ter-Studiengang „Turkologie“ am 11.03.2009 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 15.12.2008 (Nds. GVBl. S. 419); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 

Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

07.06.2007 (Nds. GVBl. S. 200); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbin-

dung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 
für den konsekutiven Master-Studiengang „Turkologie“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Turko-

logie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Tur-

kologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Fest-

stellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der 

besonderen Eignung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen oder Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet 

ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Um-

fang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Ab-
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schluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Turkologie oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Abs. 3 abgeschlossen hat und für den Stu-

diengang besonders geeignet gemäß Abs. 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschlä-

ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Be-

werbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in 

einem einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erwor-

ben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird an-

stelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im 

Verfahren über die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 4 und im Auswahl-

verfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng ver-

wandt ist (fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fach-

lichen Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistun-

gen: Leistungen in der Turkologie im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, dar-

unter Leistungen im Bereich vertiefter Sprachkompetenz des Türkeitürkischen im Umfang 

von wenigstens 6 Anrechnungspunkten. 
3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhän-

gig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von 

zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlä-

gigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb 

von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegan-

gen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht 

fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beru-

hender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht er-

bracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 
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(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Ab-

schluss mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die beson-

dere Eignung auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte er-

reicht: 

 a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses 

werden Punkte wie folgt vergeben: 

2,6 bis 2,5  15 Punkte, 

2,7 bis 2,6  12 Punkte, 

2,8 bis 2,7   9 Punkte, 

2,9 bis 2,8   6 Punkte, 

3,0  bis 2,9  3 Punkte, 

  4,0  bis 3,0  0 Punkte; 

 b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung 

nach § 4 nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechti-

gung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an 

einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbe-

werberinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durch-

führung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung 

für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der 

Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere 

für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) oder durch den „Prü-

fungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(6) 1Die Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Türkeitürkisch ist, müssen 

über sehr gute Kenntnisse des Türkeitürkischen verfügen, die sich insbesondere in der Fä-

higkeit zur Übersetzung und kritischen Analyse moderner Texte zeigen sollen. 2Der Nach-

weis erfolgt durch einschlägige Studienleistungen im Umfang von wenigstens 24 Anrech-

nungspunkten im Bereich Spracherwerb des Türkeitürkischen oder von wenigstens 18 An-

rechnungspunkten im Bereich Spracherwerb des Türkeitürkischen sowie weiteren wenigs-

tens 6 Anrechnungspunkten im Bereich Spracherwerb einer weiteren Türksprache. 
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(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 
(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Abs. 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Zulassungstermins. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen 

beizufügen:  

 a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Be-

werbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder engli-

scher Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache 

abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung 

über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die 

Durchschnittsnote einzureichen; 

 b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

 c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

 d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse des Türkeitürkischen, falls dies nicht die 

Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers ist; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht be-

endet hat; 

 f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer bzw. seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beab-

sichtigt. 
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(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 

Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

§ 4 Mündliche Zusatzprüfung 
(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor 

dem Hintergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-

Studiengang „Turkologie“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende 

Eignungsparameter: 

 a) besondere fachliche Kenntnisse, insb. 3hinsichtlich philologischer Analysemethoden 

moderner türkeitürkischer Texte und im Bereich der türkischen Geschichte, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

 c) Studienmotivation. 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für 

Studierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer 

Note von 3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die 

Unterlagen nach § 3 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem 

sie ihre Studienmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen 

reflektieren. 

(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der schriftliche Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss mit 

den erforderlichen Unterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) bei der Universität einge-

gangen sein. 

 b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach 

Bewerbungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der 

Ort der Prüfung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündli-

chen Zusatzprüfungen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen 

oder Bewerber werden von der Universität rechtzeitig eingeladen. 

 c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine münd-

liche Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein 

Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeich-

nen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der 
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Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Be-

urteilung ersichtlich werden. 

 e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen  

Grundes zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfah-

ren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkom-

mission auf Antrag einen neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der 

wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüg-

lich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein 

ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der nächstmöglichen mündlichen Zu-

satzprüfung erneut teilzunehmen. 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden 

der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

 a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse    4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

 b) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen  

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

 kaum überzeugend   0 Punkte. 

 c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewer-

ber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend    6 Punkte, 

überzeugend      4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  
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(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, 

bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezo-

gene Zusatzprüfung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende 

sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss 

der Zusatzprüfung nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung 

wird anstelle der Zusatzprüfung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als 

sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungsfrist zu den Personen gehört, die einen An-

spruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme an einem Aus-

wahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewer-

berin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausge-

schlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 7Eine Bescheinigung wird 

nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewerbungs-

frist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Abs. 2 oder auf Teilnahme 

an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der 

Universität wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und 

ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss 

der Professorengruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philo-

sophischen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 

studentischen Mitglieds ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 4 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Be-

werber. 
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(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ge-

gebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises  

(max. 57 Punkte), 

 b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 18 Punk-

te). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Abs. 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in Abs. 

1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Perso-

nen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 

teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des 

Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleich-

heit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

 a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin   

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis 1,2      57 Punkte, 

1,2 bis 1,3      54 Punkte, 

1,3 bis 1,4      51 Punkte, 

1,4 bis 1,5      48 Punkte, 

1,5 bis 1,6      45 Punkte, 

1,6 bis 1,7      42 Punkte, 

1,7 bis 1,8      39 Punkte, 

1,8 bis 1,9      36 Punkte, 

1,9 bis 2,0      33 Punkte, 
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 2,0 bis 2,1      30 Punkte, 

2,1 bis 2,2      27 Punkte, 

2,2 bis 2,3      24 Punkte, 

2,3 bis 2,4      21 Punkte, 

2,4 bis einschließlich 2,5  18 Punkte, 

2,6 bis 2,5      15 Punkte, 

2,7 bis 2,6      12 Punkte, 

2,8 bis 2,7       9 Punkte, 

2,9 bis 2,8       6 Punkte, 

3,0 bis 2,9       3 Punkte, 

4,0 bis 3,0       0 Punkte. 

 b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über: 

sehr gute Kenntnisse     6 Punkte, 

gute Kenntnisse      4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    2 Punkte, 

  wenige Kenntnisse     0 Punkte. 

 bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen Erfahrungen 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend       4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend      6 Punkte, 

überzeugend        4 Punkte, 

wenig überzeugend      2 Punkte, 

kaum überzeugend     0 Punkte. 
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3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 4 abgelegt, 

wird ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen 

Zusatzprüfung erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlge-

sprächs zusätzlich zur mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Be-

werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwerti-

gen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im Wintersemester 

bis zum 15.11. zu erbringen. 

§ 7 Auswahlgespräch 
(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den aus-

gewählten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die 

Durchführung des Gesprächs: 

 a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. an der Universität 

durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in einem an-

gemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität be-

kannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität recht-

zeitig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonfe-

renz oder ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der 

Bewerberin oder des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelhei-

ten des Verfahrens in solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

 b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Aus-

wahlgespräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

 c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-

ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-

der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 

werden. 
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(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse, insbesondere hinsichtlich philologischer Analyse-

methoden moderner türkeitürkischer Texte und im Bereich der türkischen Geschich-

te, 

b) Reflexions- und Analysefähigkeit bezüglich der gemachten fachlichen Erfahrungen, 

c) Studienmotivation. 
2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Be-

werberin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang 

auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 lit. b). 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grun-

des zu dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neu-

en Termin für das Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festset-

zung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen 

nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu 

stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berech-

tigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen. 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in ei-

nem grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang ver-

tieft, bereits im Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses 

vorgezogene Auswahlgespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der 

Studierende sich für diesen Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Aus-

wahlgespräch muss dem Auswahlgespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die 

Bestimmungen der Abs. 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 lit. b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten ent-

sprechend. 5Das vorgezogene Auswahlgespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs aus-

schließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber zu den Perso-

nen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt werden. 6Sofern 

diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Aus-

wahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über das 

Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, 

dass die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt wird. 
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§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Univer-

sität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Stu-

dienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-

sungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zuge-

lassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsan-

trag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewer-

ber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-

ren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 6 gebildeten Ranglisten durchgeführt. 
2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bache-

lor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren 

anhand dieser Rangliste durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch 

verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei 

Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 4Die Ver-

gabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spätes-

tens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

 a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 
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 b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

 c. die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs. 1 entscheidet das Ergebnis der Bache-

lorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die 

Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 10 Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 

zum Wintersemester 2009/2010. 

 

 


